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Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für das Weiterbildungsangebot 
Lieferantenauswahl und Vergabemanagement 

an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm  
(SPO WZ-LVM) 

 
vom 09. März 2022 

 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 43 Abs. 5 Satz 2, Art. 58 Abs. 1, Art. 61 Abs. 2, Abs. 8 Satz 2, Art. 
66 Abs. 1 Satz 3 und Art. 71 Abs. 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 
(GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-K), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2021 (GVBl. S. 
669) geändert worden ist, erlässt die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm folgende Sat-
zung: 

 

§ 1 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für das Weiterbildungsangebot Lieferantenauswahl und Vergabemanage-
ment an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm vom 18. Februar 2014 (Amtsblatt der 
Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 2014, lfd. Nr. 14; www.th-nuernberg.de), die zuletzt 
durch Satzung vom 20. Februar 2017 (Amtsblatt der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 
2017, lfd. Nr. 06; www.th-nuernberg.de) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung: 

 „Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 43 Abs. 5 Satz 2, Art. 58 Abs. 1, Art. 61 Abs. 2, Abs. 8 Satz 2, 
Art. 66 Abs. 1 Satz 3 und Art. 71 Abs. 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 
2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-K), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2021 
(GVBl. S. 669) geändert worden ist, erlässt die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 
folgende Satzung:“ 

 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 1 Satz 1 wird folgender Aufzählungspunkt angefügt: 
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 „ein Nachweis auf der Niveaustufe C 1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
über die Sprachkenntnisse in Deutsch, soweit Deutsch nicht Ausbildungssprache des einschlägigen Er-
stabschlusses bzw. der Hochschulzugangsberechtigung ist. Der Nachweis kann beispielsweise durch die 
erfolgreiche Teilnahme an der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Be-
werberinnen und Bewerber (DSH-Stufe 2) oder die Teilnahme am „Test Deutsch als Fremdsprache“ mit 
überdurchschnittlichem Ergebnis (TestDaF; mindestens Niveaustufe 4 in allen vier Prüfungsteilen) oder 
durch vergleichbare Nachweise erbracht werden. Der Nachweis gilt gleichfalls als erbracht, wenn ein 
erfolgreicher Abschluss einer deutschsprachigen Ausbildung an einer höheren Schule nachgewiesen 
wird. Im Übrigen können gleichwertige Sprachkenntnisse auch auf andere Weise nachgewiesen und 
durch die Prüfungskommission überprüft werden.“ 

 b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 „1Studienbeginn und Bewerbungszeitraum werden auf den Webseiten der Ohm Professional School der 
Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm bekannt gegeben. 2Anträge auf Zulassung sind 
im Onlinebewerbungsportal der Technischen Hochschule Nürnberg zu stellen. 3Nicht fristgerecht gestellte 
Anträge werden nicht berücksichtigt. 4Die Prüfungskommission kann Ausnahmen zulassen, soweit der 
ordnungsgemäße Studienbetrieb gewährleistet ist.“ 

 c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 „1Die für das Studium des Weiterbildungsangebots Lieferantenauswahl und Vergabemanagement anfal-
lenden Gebühren bestimmen sich nach der Richtlinie zur Erhebung von Gebühren für weiterbildende 
Studienangebote an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (GebRL WM/WZ) vom 
06. Mai 2021 (Amtsblatt der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 2021, lfd. Nr. 13; 
www.th-nuernberg.de ) in der jeweils geltenden Fassung.“ 

 

3. § 8 erhält folgende Fassung: 

“§ 8 

Prüfungskommission 
1Die Prüfungskommission besteht aus einem vorsitzenden Mitglied und zwei weiteren Mitgliedern; das vorsit-
zende Mitglied ist Professorin oder Professor der Fakultät Betriebswirtschaft an der Technischen Hochschule 
Nürnberg Georg Simon Ohm; die weiteren Mitglieder sind Professorinnen oder Professoren an einer bayeri-
schen Hochschule. 2Die Mitglieder der Prüfungskommission werden vom Fakultätsrat der Fakultät Be-
triebswirtschaft der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm gewählt.“ 

 

4. § 9 erhält folgende Fassung: 

„§ 9 

Sonstige Bestimmungen 

Für das berufsbegleitende weiterbildende Studium Angewandte Methoden der empirischen Forschung in Ein-
kauf und Logistik gelten die Vorschriften der Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen (RaPO) vom 
17. Oktober 2001 (GVBl S.686), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Mai 2021 (GVBl. S. 305) sowie 
der Allgemeinen Prüfungsordnung der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (APO) vom 23. 
Juli 2018 (Amtsblatt der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 2018 lfd. Nr. 10, www.th-
nuernberg.de), zuletzt geändert durch Satzung vom 12. November 2020 (Amtsblatt der Technischen Hoch-
schule Nürnberg Georg Simon Ohm 2020 lfd. Nr. 30, www.th-nuernberg.de) in der jeweils gültigen Fassung 
entsprechend, soweit dem nicht die Bestimmungen dieser Satzung und der Charakter der berufsbegleitenden 
Weiterbildung entgegenstehen.“ 
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§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 15. März 2022 in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm vom 08. Februar 2022 
und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Präsidenten der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm vom  
09. März 2022. 
 
 
Nürnberg, 09. März 2022 
 
 
 
 
Prof. Dr. Niels Oberbeck 
Präsident 
 
Diese Satzung wurde im Amtsblatt der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 2022, lfd. Nr. 08, www.th-nuernberg.de, 
veröffentlicht. Die Veröffentlichung wurde am 11. März 2022 durch Aushang in der Hochschule bekannt gegeben. 
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